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Aber in jüngerer Zeit verwarf Antonio Mirra die Annahme Muratoris auf 
Grund der Überlegung, daß jemand, der der Hilfe von Petrus Diaconus be­
durft hätte, um einen Bericht über seine eigenen Erlebnisse zu geben, 
schwerlich in der Lage gewesen sein dürfte, aus eigenen Kräften die Chro- 
nologia abzufassen. Mirra war der Ansicht, daß jene Randglossen nicht ur­
sprünglicher Bestandteil der Chronik gewesen wären und daß irgendje­
mand, der an biographische Informationen über Alberich von Settefrati ge­
raten wäre, sie an den Rand der Chronik notiert hätte, um sie einer wohlbe­
kannten Gestalt zuweisen zu können8.
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Mirra erhob keine tiefergehenden Einwände hinsichtlich Alberichs Ab­
fassung der Chronologia, die etwa die Zuverlässigkeit des Textes an sich in 
Frage gestellt hätten. Denn nur zehn Jahre nach Publikation der beiden 
Texte in Bd. 5 der Rerum Italicarum scriptores befaßte sich der große Mon- 
tecassineser Historiker Erasmo Gattola mit der Quelle von Gaetanos Text, 
auf dem Muratoris Ausgabe beruhte. Als Bibliothekar und Archivar von 
Montecassino war Gattola die Bibliothek seines Hauses selbstverständlich 
wohlvertraut, wie sich an seinen monumentalen Arbeiten ablesen läßt. In 
den als Anhang zu seiner zweibändigen Geschichte von Montecassino ver­
öffentlichten Dokumenten-Bänden erklärte Gattola, daß Gaetano diesen 
Text nicht in Montecassino abgeschrieben haben könne, da dort nichts der­
gleichen existiere. Darüberhinaus verfocht Gattola auf Grund eines Biblio­
thekskatalogs von 1605 die Ansicht, daß die Hs., die Anfang des 17. Jahr­
hunderts, als Gaetano Montecassino besuchte, die Signatur 62/1020 auf­
wies, identisch war mit jener, die zu seiner Zeit die noch heute gültige 
Nr. 47 trug. Er folgerte daraus, daß Gaetano tatsächlich Cod. Cas. 47 abge­
schrieben und die darüber hinausgehende Information von anderswoher 
bezogen hatte9.


